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Festsetzungen Bebauungsplan 05.063 - Fritz-Husemann-Str./Beverstraße  -

1. Sonstiges Sondergebiet  mit der Zweckbestimmung - Altenwohnen - gem. § 11 BauNVO

Als Art der baulichen Nutzung wird in dem als SO gekennzeichneten Bereich gem. § 11 BauNVO ein  "Sonstiges 
Sondergebiet" SO mit der Zweckbestimmung - Altenwohnen- festgesetzt. 
Im Rahmen der Zweckbestimmung - Altenwohnen - ist die Errichtung von Seniorenwohnungen mit  
angegliederten Aufenthaltsräumen zulässig. Die Wohnangebote sind vorrangig auf ältere Bewohner und Nutzer 
auszurichten.

2. Gemäß § 16 (3) BauNVO darf im Sondergebiet-Altenwohnen im Baufeld (BF) 1 eine Firsthöhe (Oberkante 
Dach) von max. 9 m sowie eine Traufhöhe (Traufe = Schnittkante zwischen Außenfläche aufgehendes 
Mauerwerk und fertige Dachhaut) von max. 6 m über der Höhe der Oberkante der das jeweilige Gebäude 
erschließenden fertig gestellten öffentlichen Verkehrsfläche (Beverstraße) nicht überschritten werden.

3. Gemäß § 16 (3) BauNVO darf im Sondergebiet-Altenwohnen im Baufeld (BF) 2 eine max. Firsthöhe 
(Oberkante Dach) von 12 m über der Höhe der Oberkante der das jeweilige Gebäude erschließenden fertig 
gestellten öffentlichen Verkehrsfläche (Beverstraße) nicht überschritten werden.

4. Gemäß § 16 (3) BauNVO darf im Sondergebiet-Altenwohnen im Baufeld (BF) 3 eine max. Firsthöhe 
(Oberkante Dach) von 13 m über der Höhe der Oberkante der das jeweilige Gebäude erschließenden fertig 
gestellten öffentlichen Verkehrsfläche (Fritz-Husemann-Str.) nicht überschritten werden.

5. Gemäß § 16 (3) BauNVO darf im Sondergebiet-Altenwohnen im Baufeld (BF) 4 eine max. Firsthöhe 
(Oberkante Dach) von 14 m über der Höhe der Oberkante der das jeweilige Gebäude erschließenden fertig 
gestellten öffentlichen Verkehrsfläche (Fritz-Husemann-Str.) nicht überschritten werden.

6. Die in den einzelnen Baufeldern festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von 0,7 bezieht sich auf die gesamte 
Sondergebietsfläche innerhalb des Bebauungsplanes.

7. Die Stellplätze, Zufahrten und Erschließungswege sind mit versickerungsfähigem Oberflächematerialen 
(Porenstein oder sonstiges wasserdurchlässiges Material wie Pflasterung mit Rasenfugen, Schotterrasen) zu 
befestigen. 

8. Versorgungsleitungen gemäß § 9 (1) Nr. 13 BauGB sind unterirdisch zu errichten. Hierunter fallen 
insbesondere auch Telefonleitungen.

Örtliche Bauvorschriften

Dachgestaltung

9. Glänzende Dacheindeckungen sind unzulässig.

10. Die Dacheindeckungen mit Dachziegeln sind in den Farben grau-anthrazit oder rot-braun auszuführen. 

11. Dacheindeckungen sind ausschließlich mit Dachziegeln, Dachsteinen oder in Metall (Zink- oder Kupferblech) 
auszuführen. Alternativ sind begrünte Dächer zulässig.

12. Zusammenhängende Gebäude sind in einheitlicher Dachfarbe auszuführen.

13.  Standplätze für Abfallbehälter sind der Einsicht von der öffentlichen Verkehrsfläche zu entziehen und mit 
Hecken einzufassen.

Hinweise:

Bodendenkmäler

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauerfund, Einzelfunde 
aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die 
Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Westf. 
Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege, Münster unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSchG 
NW).

Kampfmittelräumdienst

Vor Beginn der Baumaßnahme ist der Kampfmittelräumdienst einzuschalten. Das Absuchen der bebaubaren 
Grundstücksflächen und der Baugruben ist durch den Kampfmittelräumdienst zwingend vorgeschrieben. Das 
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Abt. Gefahrenabwehr, Gefahrenprävention und Logistik) 
der Stadt Hamm (Tel. 02381-9030) ist zu verständigen.


